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Von Heinrich Bornkamm

Luthers Unterscheidung VO  w 7wWel Reichen, Gottesreich un! eltreich, 1n
denen der ensch seiNenNn Standort hat, ist icht erst ein heutiges un!
icht L1LUI ein theologisches Thema.! Es ist nach früheren Ansätzen se1it dem
7zweıten Weltkriege lebhaft, ja Z en ©  1g erorter worden, VOI lem
deshalb, weil CS 173e verhängnisvolle l1rennung 7zwischen christlichem
un! politischem Handeln auszusprechen scheint. arın wurde zugleich
auch kritisch gefragt, W as diese Te ihrer Auswirkung auf die (Ge-
schichte des deutschen Staatsverständnisses se1lt der Retormation bedeutet
hat. Ein Wort ugen Kogons aus seinem erschütternden Buche » Der 55-
Staat« 1946] illustriert die Problematik sehr deutlich » Der Protestantis-
INUus deutscher erkunit und deutscher Praägung, Ausbruch des individuel-
len Gewissens aus fester Norm 0 TtTeENNTE das (Gewissen, das 61 dem
Schöpfer unmittelbar verbunden sah, auf den religiös-kirchlichen Raum

eschränkend, VO Machtgetriebe des rtdischen Staates, der ihm VOCI-

erbt, dem osen unterstellt un eigenen, immanenten Gesetzen der
Schlechtigkeit hörig schien.«* Wiır wollen diese Kritik, ohne ber
ihre Schärfe rechten, als Orientierungshilfe benutzen; unabhängig auch
Vo  w} der rage, ob ogon sich ber das historische Mouotiv »Ausbruch des
Gewissens Aaus fester Norm« heute noch ebenso außern würde. Jedenfalls
trıtt der StO. den icht weniıge dieser Lehresaben,
seinen Worten hell 41Lls Licht. Es ist der STO einer darunter VeI-
muteten Zweiteilung der Welt 1n die voneinander getrennten Raume der
Macht und des (GGewl1ssens. Ist das ıcht der bekannte Dualismus Augustins
zwischen der C1v1itas dei un! der C1vitas terrena, die bei ihm auch C1vitas
1aboli heißen kann; ein Dualismus, der nach dem parsistisch-manichäi-
schen Urgegensatz des Lichtes un der Finsternis klingt? der des Dualis-
MUS der Lehre VO:  5 wel Schwertern, dem geistlichen un dem weltlichen,
die reilich das hochmittelalterliche Papsttum 1n der and der Kirche VCI-

ein1gt erklärte, diesen prinzipiell V1l ihr anerkannten Dualismus

Für meıne Auiffassung der theologischen Problematik verweıise ich auf
Luthers Lehre VO  b den wel Reichen 1 Zusammenhang seiner Theologie

1969) Eine rel  altige Auswahl VON Dokumenten der NECUETECN
Diskussion gibt der Sammelband: eich Gottes un! Welt. Die Lehre Luthers
VO  - den wWwe1 Reichen. Hg. einz-Horst Schrey, Wissenschaftliche Buch-
gesellschaft |Wege Forschung, GMIT 1969)
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praktis überwinden? Und bedeutet icht Schizophfenie für den
Christen, WCLLN CI seın Gewilissen auf den religiös-kirchlichen aum be-
schränken und sich 1 politischen aum davon entbunden glauben darf?
Der Protest eine solche Zweiteilung der Welt un der christlichen
Existenz steckt Recht 1n diesen Vorwürten.

ber trifft das, W as WI1TLF Luthers Zwei-Reiche-Lehre nennen?‘ Zunächst
einmal: S1ie 1st eın VO  5 ihm formulierter Lehrsatz. Ttst die moderne De-
batte hat 1Nne€e Definition daraus gemacht un! damit Luthers Absicht mi{(ß-
verstanden. Er 11 damit dem Christen eine für se1n weltliches
Handeln und se1ne politischen Entscheidungen geben CWI1 gibt auch
aufßerhalb des christlichen Bereiches politische IBEN hat Luther
imMmer anerkannt, Un ihr Verhältnis der Anweisung für den Christen,

die CS ihm geht, wird och berühren sSeE1N.
Was der Christ nach Luther 1n seINeM geordneten Miteinander 1n

eiInem CNSCICH oder weılıteren Menschenkreis, der sSeC1N politisches Daseiın
/ edenken hat, ist nichts anderes, als W as auch 1 engsten
aum sSE1INES persönlichen Lebens rftährt ottes Handeln selInem Hefr-
FA  w 1st für ih 1n selinem Dasein Ma{ifistabh un Weisung CZOtt
redet erns und richtend mıiıt ulls 1mM (GGew1lssen ob WIT hören wollen
oder icht unNs den Weg weisen, auf dem WIT Leben icht
verspielen oder zerstoren. Und redet mMi1t Geduld un! Güte uns

durch alles, wofür WIT Leib und egeie anken haben, Herz
gewinnen, uUunNns Mut machen 1n N1SeTCEIM ersagen und Ver-

Z dem WIT €el! scheitern. Das melinen die theologischen FOT-
meln: 6 redet uUuNs durch (:esetz und Evangelium.

Auch innerhalb der unlösbar verflochtenen Gemeinschaft, 1n der WITL
miteinander leben, gelten, Yıst1lı verstanden, keine anderen Regeln als
die, welche WIT als den Umgang Gottes mi1t der Welt AaUus seinem Wort
hören und Leben und Iun Jesu blesen können: klares ot und
Vergebung für die, welche ihm ihr en an vertrauen und darin immer
wieder eiınen ang haben, auch da, sS1e meınen, daß ihr e1ge-
er Weg Ende 1st. Gottes Anrede chließt uLlls miıt dem Mitmenschen

Weil der Glaubende sich selbst w1e Luther Sagt für nichts
hält und allein der göttlichen Barmherzigkeit röstet, „1äßt 6r sich
Herzen gehen er Leute Not und dient allen, die VONNOten en
Und W as für eın Gesicht VOI CzOtt hat inwendig, das ze1gt CI auswendig
an.« Dieses Wort ist Luthers ege für eiIn wahres Christenleben

Der Staat gehört für Luther seinem Wesen nach 1n den göttlichen Zu-
sammenhang VOoOn ebot, Gewissen, erich: und und Dienst
Nächsten Wır en u1Lls 1n der Neuzeit daran gewöhnt, den Staat w1e
eine Art VO  } übermenschlichem Gebilde anzusehen, das 1ne eigene Be-

IIL; 180, Alle Lutherzitate nach der Weimarer Ausgabe.



fehlsgewalt und e1n eigenes Recht uNXs gegenüber besitzt. Darüber en
WITL iıcht 1U veErsCSSCHL, WITL selbst miteinander der Staat sind und
alle zusahmmilen Verantwortung für ih LLagen. ondern WITr en auch
oft VEIBCSSCH, dafß der An unter den Geboten Gottes steht und icht
ber ihnen un! CT uXls icht gebieten kann, W as miıt den
Grundregeln für Christenleben unvereinbar 1st. Man hat 1 %:
und 18 Jahrhundert dem Staat 1ne besondere ra1lson, e1iın  - natürlichen
aseinskampf untereinander abgelesenes, 1n sich selbst gegründetes Recht
zugesprochen: das LunN, W as ihm, seliner Selbstbehauptung un!
Macht, utzt. Und 11aAan hat 1m I Jahrhundert diese naturalistische Recht
fertigung überhOöht un! VOLI em in der Staatslehre Hegels dem 9
eine eigene moralische Idee: 1ne 1n sich selbst ruhende moralische Ür
zugedacht. Be1 Hegel geschah das, dem aa damit sSe1Ne sittlichen
ufgaben einzuschärtfen. Später, nachdem die egelsche Philosophie ihre
Führungsrolle verloren hatte, 10 von dieser moralischen Idee des Staa-
tes DE übrig, der Staat keinem anderen Richter und keinem anderen
esetz unterstellt sSe1 als seinem eigenen. SO hat ber die bsolut 1NO1A-

lische Staatsidee Hegels die schon ältere, bsolut amoralische Idee der
Staatsallmacht gesiegt DiIie naturalistische rundlage trat wieder ackt
hervor und wurde durch die Selektionslehre popularisiert. DIe grausıgen
Auswirkungen davon haben WIT erlebt. Es Wal grundfalsch, für diese Te
VON dem selbständigen Recht un! der selbständigen Idee des Staates die
Wurzeln bei Luther suchen, w1e man hat Luther achte weder
VO  5 einer sich moralischen, noch gali einer amoralischen, ja über-
haupt icht VO  w} einer abstrakten Staatsidee au  N Ihn bes:  äftigte das kon-
krete en Was IMNU: geschehen, damit 1 7Zusammenleben der Men-
schen 1er un: heute Ordnung un Recht gehalten werden? Was ist die
Aufgabe und die erantwortung der Regierenden und der Regierten?® Wiıe
weıit geht das Recht der Obrigkeit auf den Gehorsam 1:  e  hrer Untertanen?
Und icht VCISCSSCN. Wo gilt CS nicht?

Luther hat die Grenze des Gehorsams, den er sich des friedlichen,
geschützten Miteinanderlebens willen hoch einschätzte, icht 1U g -
genüber der Forderung SCZOSCI1, den Glauben preiszugeben. Ihr galt se1ne
erühmte und oft mißverstandene chri ber die Obrigkeit, die schon 1
1te ihre kritische Funktion aussprach: » Von weltlicher Oberkeit, w1e
weıt w ihr Gehorsam schuldig SE1« (DE Ihr Anl  J ber den S1e frei-
lich weıt hinausführte, WAar die Forderung die evangelisch Gesinnten,
ihre Neuen JTestamente auszulieftern. »Nicht e1in Blättlein, icht einen
Buchstaben« Wrl seıne Antwort. ber das gleiche galt auch gegenüber der
Frage des Kriıeges Luther hat ih: als Verteidigung Invasıonen, Ww1e
Z der Türken, entschieden gerechtfertigt, aber als VO: aun gebrochenen
Machtkrieg ebenso entschieden verurteilt. { dies €es wWal ZW arlr noch 1n den



einigermaßen überschaubaren Dimensionen des 16 Jahrhunderts gedacht
und darin eichter handhaben als 1n den undurchdringlichen weltstaat-
ichen Kontlikten etwa se1t der Napoleonischen eıt. Luther iefß dabei

Entschlossenheit seiner Stellungnahme icht tehlen Als die beiden
verteindeten sächsischen Vettern Kurtfürst ann T1edT!1 und erzog
Morıtz 1m Streit e1in VonNn ihnen beiden begehrtes bischöfliches eITl-
tor1um ihre I1ruppen gegeneinander autmarschieren ließen, gab dem
Soldaten 1n einem offenen Sendbrief diese Fürsten den Rat, »daß
aufe, W3as alfın AUusSs dem Denn niemand 1st. CZWUNSCH, SON-
dern vielmehr ıhm verboten, Fürsten und Herren gehorsam sSe1nN oder Eid

halten seiner Seelen Verdammnis. Das ist wider Gott un Recht.«?
Und derselbe Luther, der oft Gehorsam und Einordnung fordert, damit
die Welt icht durch die 1elza. der menschlichen Egoismen zerrıissen
Wird, ann miıt Leidenschaft die Grenze dieses Gehorsams ziehen: » Ver-
flucht se1 er Gehorsam, der der erkeit, ater. Mutter, Ja auch der
Kirche gehorsam ist, daß 61 CAOtt ungehorsam cej.«® Diesem drohenden
Wort steht sinngemäls auch das die gegenteilige Adresse gegenüber.
» Welcher e1in christlicher Fürst sSe1INn will, der mu(ß wahrlich die Meınung
ablegen, G: herrschen und mıit Gewalt fahren WO Denn verflucht
uUun! verdammt 1st alles eben, das sich selbst Nutz un zugut gelebt
und gesucht wird, verflucht alle erke, die icht 1n der Liebe gehen.«"

ichts macht deutlicher als diese doppelseitige Beschwörung ach
un! nach oben, auf beiden Seiten imMmer wieder tiefgreifende Ent-
scheidungen getrofifen werden mussen, wWwWenn das menschliche Zusammen-
en tunktionieren soll ber nach welchem Ma{ßstabh? eın politisches
System, eın bestimmtes Staatsideal nımmt dem Menschen diese Entschei-
dungen ab Der personale Entscheidungszwang für Regierende un! Re-
gıerte wandert durch alle Systeme miıt Und eın System totalitär wird,
wird 6S unmenschli un! kommt CS ber urz oder lang dieser Ta
VO:  w Gehorsam und (G;ewissen 1n die T1S8C

Luther kannte darum auch keine ideale Staatsform, der die Theore-
ker VOon der Antike bis 1n sSe1INeEe eıt und darüber hinaus bis heute g-
arbeitet en Auch WCL1. ihm die Monarchie als die gegebene staatliche
Gestalt für große oder kleinere TLerritorien erschien, bedeutete das doch
keine theologische oder christliche Legitimation. ET erkannte unbefangen
die Vorzüge der Stadtrepubliken der Reichsstände oder die altdemokrati-
schen Formen der schweizerischen Eidgenossenschaft Er wußte, daß
alle Staatsformen gebrechliche, ftehlerhafte Gebilde Sind. Es ist icht
leugnen, Luther, da ihm eın Idealstaat VOI ugen stand, keinen T1e

April 1542 Briefe (Br.} 10; 36, 151
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ZUT Umwälzung der Verhältnisse 1m Großen zeıgte. [)as 1st icht 1n Fürsten-
knechtschaft begründet. Dagegen braucht - ih: icht verteidigen.
Er nımmt C5, W as die Unabhängigkeit VOI Menschen anlangt, mit jedem
sel1ner Kritiker auft. Er entwickelt alles, was 1n seinen, Ja csechr zahlreichen,
Reformvorschlägen politischen Fragen SOWI1Ee echts-, Wirtschafts-
un! Schulfragen vorbringt, AUS dem VOoNn ihm ber alles geschatztien; arısto-
telischen Prinziıp der Billigkeit, der Epikie, dem natürlichen Recht, das
wichtiger 1st als alle geschriebenen (;esetze un! Verfassungen. S1e mMussen
ach diesem (:;esetz der Billigkeit ausgelegt werden, WenNnn S1€e VO  5 Segen
sSe1In sollen Sich 1n Staatstheorien versuchen, sah iıcht als se1ine Auf-
gabe Er wollte seinem seelsorgerlichen Auiftrag entsprechend prıvat oder
öftentlich 11UT Gewissensberater 1n politischen Fragen SeE1IN, eın System-
theoretiker. ber Wäal auch 1ne bestimmte Nüchternheit, die ih: von

weittragenden Entwürtfen zurückhielt, 1ne T1IS Nüchternheit, die
der Fähigkeit der menschlichen Natur, einigermalßen Reines un!'

auerhaftes schaffen, ihre Zweitel hatte Er wollte wachsen lassen, Le-
benshilten geben für das,was ZU Licht drängt, un! den chwachen Schutz
gewähren gegenüber dem Übermut der Mächtigen, und WAaT ebenso 1m
Staatsleben w1e 1n eliner hierarchischen Kirche un! 1n der {rühkapitalistl-
schen Wirtschaft S1e beunruhigte ihn sehr, dafß sich zweimal 1n
Schriften dazu außerte. DIe gleiche pragmatische Denkart wandte auch
auf die VON ihm selbst 1n ang gebrachte Neuordnung der Kirche Die
Rücksicht auf die Schwachen, die icht vergewaltigen, sondern gewınnen
wollte, CITERTE den hellen Orn Thomas Müntzers, der eine Gewaltrefor-
matıon durchführen wollte, ZUEeTST VO  5 oben her mi1t Hiltfe der Fürsten,
un! als diese sich selnem Appell versagten, durch die Diktatur kleiner
Gruppen der »Auserwählten«, die CT sich sammeln versuchte. Und
als andgra Philipp VO  5 Hessen E3 die Reformation 1n SCeINEM Lande
durch ein Kirchenreformgesetz einführen wollte, das W1e eiInNne perfekte
Kirchenverfassung des I Jahrhunderts aussah, riet ihm Luther dringend
davon ab »L Denn ich bin bisher uUun: annn auch icht kühn se1n, einen
Hauten VO  w Gesetzen mit mächtigen Worten bei uUu1Ls vorzunehmen. «®
Obwohl darin 1ne noch immer beherzigenswerte Weisheit steckt, ist doch
deutlich, Luther 1n den eintfachen personalen, agrarischen un! terr1-
torial abgegrenzten Strukturen seiner eıt achte

heute 1n den jel komplizierteren Problemen un! der weltweiten
Verflechtung des politischen Lebens e1n  A es Ma{iß VO  3 konstruktiven
Gedanken un! Plänen nötig geworden ist, 1st selhbstverständlich. Luther
würde icht widersprechen un! uns jede Freiheit geben, die WIT brauchen
Er wollte Ja auch eın Staatsmann oder Jurist se1IN, sondern e1n Prediger.
„ J bin e1in Ööffentlicher rediger, der schuldig ist, vermahnen,

Januar 1527 Br 4; 1375
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jemand, durch den Teutel verführt, icht sehen kann, W as für Unrecht
« SO hat einmal se1INe Aufgabe umschrieben, als sich den
CratfenAlbrecht VON ansie wandte, der Ausnutzung seiner landes-
herrlichen Gewalt sSe1INe Untertanen ausplünderte.* Er würde auch heute
1Ur darauf bestehen, dafß bei em Entwerfen und Planen zweierlei be
achtet wird:

1} jene Nüchternheit, die sich nicht ber die wahre Natur des Menschen
täuscht, die icht vergilt, da{ß der menschliche Egoi1smus CS immer wieder
tertigbringen wird, jedes noch ideale Gesellschaftssystem seInem
Nutzen verwenden. Es wird 1immer wieder Herrschende und Aus-
gebeutete geben. Der Kampf diese zerstörenden darf n1e
authören.

2} Es genuügt also nicht, den Staat und andere Gesellschaftsformen 4AUus
dem menschlichen Gemeinschaftstriebh abzuleiten wWw1e bei Aristoteles und
allen späateren Varlationen seliner TE Der Selbstbehauptungs-, Raub-
und Herrschaftstrieh 1st mindestens ebenso groiß Das politische Handeln
darf sich darum icht aus gut gemeinten Hofifnungen und Ilusionen ber
e1Nn zukünftiges geläutertes Menschengeschlecht spe1isen. Es darf N1e den
heutigen Menschen eiNer erthofften Zukunft opfern un seiner Jetz mÖSg-
iıchen Freiheit berauben. ondern 6S beruht aut der äußersten, unbeding-
ten Verantwortung: der Verantwortung VOI (SO#T und für den Menschen,

W1e 1st, 1ler und heute
Das 1st das, W 3as Luther mi1t selner Zwei-Reiche-Lehre hat aussprechen

wollen S1e ist das Koordinatensystem, 1n welches das eingezeichnet hat,
W 3as Verhalten Gottes UU Menschen und gottgewollten Verhalten
des Menschen dem Mitmenschen anschaubar wird. S1e me1ıint icht den
Gegensatz VoNn Cottesreich un! Teufelsreich, sondern s1e me1ınt ottes
Handeln Menschen und durch den Menschen 1n seinem inneren Zu-
sammenhang. Weil der ensch Gott entiremdet und darauf ausgerichtet
ist, sich die andern Menschen und die (‚üter der Welt dienstbar
machen, hat dieses Handeln ottes notwendig we1l Seiten. Einmal (sott
311 die Schwachen acht und Unrecht schützen. Das macht CT dem
Menschen, dem die Erde an vertiraut ist, Z Aufgabe und zeichnet ih: da-
miıt VOT en anderen Lebewesen aus Und 67 ll durch die Gestalt Christi
das Herz des Menschen gewinnen, dafß C: begreift bin W1e meın Herr
Christus nicht dazu da, da{fß ich MI1r dienen lasse, sondern daß ich diene.
Beides Sind die Weisen Gottes, die Welt bewahren und die Menschen
aus ihrer schrecklichen Verlorenheit 1mMMmMer wieder sich zurückzuführen.
Diese doppelte Weise Gottes, den Menschen 1n seinen Dienst nehmen,
mit Rechtsgebot und Liebesangebot, mıiıt Schutzkräften und Opferwillen,

Luther die Z7we1l Regimente, Herrschaftsweisen, oder zweı Reiche
I März 1542 Br. I x X
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Ottes Der Begriff Reich ist für unNns heute mißverständlich, da sich für
uns eingeengt hat auf die Vorstellung eines abgegrenzten Bereichs: histo-
risch-geographisch (Deutsches Reich Frankreich| oder 1n deellem Sinn
(das e1C| der uns und das Reich der Wissenschaft, das Reich der Haus-
frau und das Reich des Mannes] Der Begrift ICSNUN), den Luther A4US der
Tradition se1t Augustin übernahm, umfaßte beides den sichtharen poli-
tischen Bereich und das Regieren, die Herrschaft In der Sprache der Luther-
zeıt ist das noch icht Regnum annn mıt der Zwillingsformel
»Reich und egıiment« übersetzt werden.

Der politische Raum, 1n dem die Menschheit sich 1immer wieder VO  5

ordnet, dient Von CO# her verstanden dem Schutz des Men-
schen den Menschen, 1m weıteren und sechr ernsten Sinne auch der
Welt den Menschen. Denn der gefährli  en schrankenlosen Aus-
beutung der Naturkräfte und der Tierwelt annn 1.UT! durch politi  e Mliıt-
tel, durch (Giesetz un Strate un internationale Vereinbarungen Einhalt
geboten werden. Mahnung und Erziehung allein nNnutzen AT leider nichts
oder langsam. Damıt wird e1in Stück des welterhaltenden Willens GOt-
tes durch Menschen vollzogen, ob S1e CS cselhbst NECNNEN oder icht Wer

Gott glaubt, wird keinem VOL ihnen diese Sinndeutung ihres Iuns als
Dienst der göttlichen Bewahrung der Welt votenthalten.

Genauso 1st 6S miıt dem Schutz des Menschen den Menschen
durch Recht un: politische Ordnung, Es ist des »weltlichen Regiments
Werk und Ehre, daß aus wilden 1ieren Menschen macht un Menschen
erhält, da{fß s1e icht W1 j1ere werden.« Das Recht schützt Leib un
eben, CS schützt die Frau. » Welches es den Tieren icht ist. Und
CS würde auch untfer den Menschen icht se1IN, weltlich Regiment icht
wäre. «10 An dieser Aufgabe un! Ehre des weltlichen Ordnens un:! Schützens
haben natürlich icht 11UT die Christen teil, sondern auch die Heiden.
Luther spricht mi1t großem Respekt VO  5 den politischen Leistungen der
Heiden, denen die Antike oder die Türken versteht. » Es bedarf
keiner Christen für die Obrigkeit.« Es i1st für die errs des Kaisers
nicht nötig, „daß C Christ 1st Es genugt für den Kaiser, daß : Vernunft
hat.«11 Und 6 Off wirft auch die Heiden »hohe Vernunft, Weisheit,
Sprachen, Redekunst, daß sei1ne lieben Christen W1e lauter inder, Narren
und Bettler s1e anzusehen sind«. OFT habe, meıint Luther, den
Heiden ihre Poeten uUunNn! Historiker, ihren Homer, ET Demosthenes, L4
VIUS und „hernach die alten feinen Juristen egeben, die Heiden un!
Gottlosen auch en ollten ihre Propheten, Apostel un! eologen
au weltlichen Regiment«.**

3 IL; 555;
417, .
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W arum aber sollen sich dann die Christen weltlichen Regiment be
teiligen, WCL1 die Heiden mit en dazu ausgestattet sind und
S LLUTI der Vernunft bedarf? W arum genügt CS nicht, da{® S1e das Van-
gelium predigen und der Welt UrC} brüderliches Zusammenleben ein Be1-
spiel geben? IBEN WTl die Frage, welche die täuterischen Gruppen Luther
richteten und auf die gerade auch 1n selner I1 » Von weltlicher ber-
keit« antwortet Ents:  eidend sind Zzwe1 Gründe

1} Eın historischer. { JIIie europäische Welt WAal christlich geworden. Man
kann s1e icht auf die Uur'!  ristliche Situation ZUTU:  tehen Auch wWenn
Luther gut W1e WIT wußte, daß wahre Christen 1n der Welt
»seltene Vögel« sind, der Geschichtsraum, 1n dem WITr stehen, hat doch
den Namen Christi AdNSCHOMLMCN, und damit stehen die Christen unte:
einem bestimmten Anspruch. Wır können die Verantwortung für uUuLNsSCIC
Welt icht abschütteln Das WAar der grundlegende Unterschied zwischen
der eıt Luthers un! der August1ins, VO  3 dem die Grundform der re
VO  5 Zzwel Reichen übernommen hat FÜr Augustin WAarTr das andere Reich
gegenüber der C1v1itas dei die C1Vv1tas errena des eidnischen Römerstaats
Eın Staatsgebilde rein aus Christen als Regenten und Bürgern ist für ih
noch keine denkbare orstellung, höchstens e1in Wunschtraum, und jeden-

noch eın Problem Er steht noch VOT dem Mittelalter, auch WCLN

schon Linien VON ihm dorthin führen. Luther steht Ende des ittel-
alters. In dem gewaltigen Zwischenraum, der S1e (eNAT; weltliches
und geistliches Regıment, verkörpert 1n Staat und Kirche, aufts engste
miteinander verwachsen. Einerseıits wurde die Monarchie aus der Welt-
monarchie Gottes abgeleitet und damit UTC| die höchste Legitimation
sanktioniert. Andererseits galt aber diese Legiıtimation 1L.UT ange, w1e
der Staat: S1€e aus der and der Kirche, der irdischen Inkarnation des
Gottesreiches, anzunehmen bereit WAarl. Das sagten die Lehren VO  w den
wWEe1 Schwertern, der translatio impen11 durch den aps un! dem Recht
ZUT Aufhebung der Untertaneneide.

Es bedurfte eliner eindringenden Gedankenarbeit das gehört den
welthistorischen Leistungen Luthers diese innige Verflechtung aufzulösen
Uun! andererseits den unumkehrbar gewachsenen Zustand, daß die Christen

den Irägern der Geschichte geworden d.  J icht 1gnorleren. Auch
wenn ß die ugen davor hätte schließen wollen, hätte icht äandern
können. Für die Auflösung der mittelalterlichen Verflechtung tAt ihm
Augustins scharfe Antithese VO:  5 C1vitas dei un:! C1vitas tEITENE, die 1ıne
auf dem amnor dei, die andere auf dem 4110OT SU1 begründet, den entschei-
denden Dienst. Damit konnte die Verkehrung des Evangeliums 1n der
mittelalterlichen Vermischung der Gewalten autdecken Die Papstkirche
WAarTr der spirituellen Yra  © die sS1e och besaß und die sich auch
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immer wieder 1n ihr die ödliche Erkrankung wehrten, 1ne C1vıtas
de1 errena geworden.

2} Aus dieser historischen Sıtuation erwächst die andere Antwort auf die
Frage, WAaTrUuUuI die Christen sich dem Dienst weltlichen Regiment nicht
entziehen dürfen. Obwohl CS darin nach den Regeln der Vernuntt zugeht,
die auch die Nichtchristen kennen, können Christen das weltliche Amt
noch iın einer anderen Dimension sehen: als Ausdruck der weltbewahren-
den Liebe (sottes. S1e TLE 1E 1n den 1enst. S1e kann 6S1e freimachen VOo  5

dem 411101 SUlL, der den Macht- un!: Rechtsgebrauch außerhalb dieser DI-
mens1ion immer wieder pervertiert. Und sS1e w1ssen sich, wWeLnN sS1e wahrhaft
glauben, 1imMmmer einer unvergleichbaren Kontrolle unterstellt. Der Richter
(sagt Luther) »m u e1In Sieger sSe1InNn ber alle Leidenschaften, Furcht, 1e  €
Neigung, Mitleid, Habsucht, Hoffnung, Ruhm, en un Tod un:! mu{(ß
e1in ganz lauterer nhänger der lauteren anhrheıt un eines gerechten
Urteils SCe111« Und e1in andermal: » Der unbefangene, gerade Blick 1st: eine
schwierige, seltene und mi1t Mühe gewinnende Sache für einen Richter.«
Be1i W ıuß 11a ih: eher suchen als bei dem, der das Wort der
1 Herzen hat » |J)as Gerichtamt ist GOttes« 2 IOn E 6), und der (sott
als Richter ber sich weiß 213 ber Recht un Strafe sind 11UT71 die 1Nne Seıite
des obrigkeitlichen Tuns, egen un! Pflegen die andere. »(Gärtner un!
Pfleger«, » Vater un! Helfer« Luther selinen Kurfürsten, dem (iott
selinen edelsten Schatz, die Jugend, anvertraut hat.!* Die Worte klingen
uns altertümlich un! Datriarchalisch, die Sache ist 1eselbe geblieben. Der
Schutz der soz1al Schwachen die »großen Hansen« un! die Bildung
für alle Volksschichten en Luther intens1v beschäftigt. Obwohl auch
die Nichtchristen diesen Dienst des Schützens un: Pflegens ebenso {un

können, da die Vernunft allein das ittel dazu ist, müßten VO  w echts
g die Christen ihn besser begreiten un Lieber ergreifen als andere.
Im Widerspruch die täuferische Amtsverweigerung erklärt uther
zugespitzt, daß der echts- un! Staatsdienst »als ein sonderlicher Ciottes-
dienst gebührt den Christen eigen VOT en anderen auf Erden«.? Damıit
ist ihnen natürlich eın Privileg des Besserwissens zugesprochen, sondern
die Erwartung, daß sS1e einen wacheren Blick für die Nöte ihrer Umwelt
und eine höhere Verantwortung für dieses schwere Amt haben müßten.
Sie mMussen ebenso se1ine Notwendigkeit wWw1e se1ne TeNzen sehen. S1ie
MUsSsen den Zwiespalt ertragen, 1n den das rechtlich-politische Amt SO oft

»Wahre Gerechtigkeit hat Mitleid, falsche eNtTruste‘ sich«, hat
Luther 1 Gespräch SESAET. Und e1in  e andermal: » [ JDer Jurist d der wahre
Jurist] 1st traurıg und ernst. «16 Und doch muß CI, wWw1e auch der Politiker, eNnt-

13 I 667, EL Deuteron. Mosı CU‘ 2NNO 1525)
x Maı 1530. Br. 5 ; 326, 48
I5 I 257, 3
16 (Tischreden)! 13 NrT. I08TI, 10872
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scheiden, auf die Geftfahr hin, 1rren. Dann bleibt dem Christen, der nach
bestem Wissen und (‚;ew1lssen handelt, 1L1UI übrig CI. »Lieber Gott,
lafß CS gehen, WIT können!’s icht besser; 1st CS gefehlet, vergi eS.«

Das ist die S1ituation des Christen 1 weltlichen Regiment, 1n dem
die aC| des Unrechts mit der Macht des Rechts 1 aum halten soll
Denn ohne Gesetz, ‚Wang un Strafe 1st das unmöglich. art der Christ
davon Gebrauch machen? Luther hat denen, die damals un später 2nNa
iragten, eine TEe1TLACHE Antwort gegeben.

I] Recht und erzwingbares Gesetz sind die ZUT L.  ung der Welt nötıge
Form der Liebe Die Macht 1st icht sich böse, csechr sS1e mißbraucht
werden annn »Obwohl die ächtigen böse un! voll Unglauben sSind, 1St
doch ihr Stand un ihre Gewalt gut un! VO  3 Gott. «38 Luther hat niemals
den Staat und die weltliche Ordnung für Sünde erklärt, sondern sS1e. sind

der Uun! willen und Z Kampt sS1e da Darum bedarf 6S der
Gegenmacht das oftenbare und das icht offen sichtbare Unrecht,

die schwer aßbare wirtschaftliche Aussaugung, die Luther 1n seinen
Wucherschriften ar anprangerte. ET charakterisierte den ucher tref-
ftend icht als Ausfluß der Genußsucht, sondern der Herrschsucht, da{iß
Karl Marx se1itenweise daraus zitierte.*? Anders als durch (G:esetz un! bes-
SCIC Ordnung, die NOtIalls durchgesetzt werden mußß, älst sich das Unrecht
icht eindämmen, WCNN auch icht ausSsrotten und endgültig überwinden.
Sich selbst überlassen, »würde, da alle Welt böse 181 un:! er ausend
kaum e1In rechter Christ ist, einer den andern fressen, die Welt
wust würde. «“*9 Der Christ annn diese schützende Macht des weltlichen
(sesetzes daran verstehen, dafß auch das innere Gesetz ottes, das iıh: 1n
selinem Gewilissen trifit und vielleicht quält, doch 1ne bewahrende Macht
1st, die +B: AUus der Verwirrung zurückführt

M Der Christ 1 weltlichen Amt INU. 41so den Gebrauch VOon Recht und
nottalls Zwang >  J 1m vollen Wissen darum, daß dabei Sr
Gewissenhaftigkeit auch tehlgreifen annn Er lst, wWwenNnn S: diesen Auftrag
wahrnimmt, auf Vergebung von CsOtt uUun! Menschen angewlesen.

Und 3) (T MU: wissen, daß dieser notwendige Gebrauch VO  5 rechtlicher
Gewalt VOT der Grenze se1nes eigenen Lebensbereichs endet. Er gilt ZU-

gunsten des Nächsten, aber icht seinen Gunsten. Es gibt einen anderen
Bereich, 1n dem andere Gesetze gelten: das Leben der Christen 1n ihrem
persönlichen Umgang miıt ihren Mitmenschen. Man hat Luther VOI®*

gewortfen, daß 1n se1ne Zwei-Reiche-Lehre wen1g VO1Il der Bergpredigt
x 134 IS f 25); ebenso NT. 320 S I3I, 29)
I8 56; 123
&z Vgl dazu meın Buch Luther 1m Spiegel der deutschen Geistesgeschichte

2 Autfl. 1970), In 367
x 251,
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aufgenommen habe 1eser Vorwurf trifit ihn icht ETr hat ZW AAar ent-

schieden erklärt, dafß der Bergpredigt-Satz: DIu sollst icht widerstehen
dem Übel« nicht das öffentliche Recht gerichtet 1st Er ginge dann Ja
1Ur Lasten der Wehrlosen un! Schwachen. ber für den Christen selbst
un! die Christenheit hat G1 die Gebote der Bergpredigt äußerst ernNns g-
NODINCIL, ernNster, als 65 1n der Tradition der Fall Wal Er konnte sich icht
wWw1e Augustin damit abfinden, w wen1gstens die Bereitschafit haben
mUÜsse, Unrecht leiden und icht widerzuschlagen. Es gibt ständig An-
lässe, diese Bereitschaft 1n Iun verwandeln. Er urteilte darum auch sehr
zurückhaltend 1n der Tage, ob ein Christ sSe1inNn eigenes Recht VOor Gericht
suchen dürfe Er wollte ZWal mi1t dem Apostel Paulus inach Kor
tolerieren. ber 1st csehr schwer, sich el VO  =) Vergeltungsdrang un
Eigennutz frei halten. Grundsätzlich gilt für den Christen, CT lieber
Unrecht leiden un! versuchen soll, BÖöses mit Gutem überwinden. Das
gilt sowohl für den einzelnen Christen wWw1e für das Zusammenleben der
Christen untereinander un! das Verhalten der Christenheit, der Kirche
nach außen.

Man hat Luthers Unterscheidung einer Sphäre des christlichen un! des
weltlich-Sf#entlichen Lebens als (Gegensatz VO  5 Amtsmoral und Priıvat-
morTal verstanden. Daran 1st soviel richtig, dafß Luther den Christen in
selinem eigenen Lebensbereich un! 1 öffentlichen Dienst unterscheidet.
Hıer mMu 1: ınge tun, die CI prıvat nıe fun dürfte mul strafen, I:
manden, der gestohlen oder unterschlagen hat, ABn Wiedererstattung ZW11-
SCH und ih für bestimmte eıt der Freiheit berauben. Dabei muß,
würden WIT heute SasCIl, auch die Aufgabe der Resozialisierung erück-
ichtigt werden, aber auch s1e 1L1UT nach allgemeinen und gerechten Regeln,
icht nach prıvater Willkür ber 1n der Unterscheidung VOIl Amts- un!
Privatmoral steckt zugleich e1n alscher 1l1on S1e klingt, als wollte sich
der Christ dabei eich: machen un! das weltliche en A4Uus se1iner Ver-
antWOrtung auUSS!  1e15enN und seinen »e1genen immanenten esetftfzen
der Schlechtigkeit« überlassen, w1e ogon formuliert hatte In Wirklichkeit
aber 111 Luther dem Christen seın UD schwer machen: sowochl 1n seINemM
öftentlichen Handeln, 1 Bewußfltsein der Verantwortung VOI (ZOtt
das Außerste Gewissenhaftigkeit aufbringen muß, w1e 1n seiınem DCI-
sönlichen eben, Liebe un! Selbstlosigkeit die allein gültigen Gebote
sind. In einem gewl1ssen Sinne sind Christen allein un! als kirchliche
Gemeinschaft Ja imMmMer öffentliche ersonNen. S1e können durch ihr Leben
das Evangelium sechr unglaubwürdig oder ein wen1g glaubwürdiger machen.
Luther hat das Ööffentliche und das private en des Christen ZWAaTt eTr-

schieden, aber nicht FEHAT, sondern 117 Gegenteil CNg verbunden. ETr hat
das persönliche en des Christen als Beglaubigung der Lauterkeit se1Nes
öffentlichen andelns verstanden.
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(‚enauer als die mifßverständli Irennung der Zzwel Reiche 1n Amts-
moral un! Privatmoral 1st darum die Unterscheidung, die Luther selbst
gebraucht. Was den Christen und selinen Besitz anlangt, gilt Da »hältst
du dich nach dem Evangelium un eidest f erträgst] Unrecht als eın
rechter Christ für dich« Was den anderen Menschen und das Sein1ige
geht, „hältst du dich ach der Liebe und eidest eın Unrecht für deinen
Nächsten« “ Diese Unterscheidung: für dich für andere gibt den
un. d. dem der Christ sich in seinem Handeln entscheiden MUu
Das Motiv se1INESs andelns darf 1n jedem für ihn 1.UT die Liebe seIN,
einmal für ih selbst 1n der Form des Verzichts, 1m anderen Fall »deinem
Nächsten und ZUTLI Erhaltung VOLL Schutz und Frieden der andern«.“
Be1 den vielfachen Unterscheidungen der wel Reiche gibt CS für Luther
nıe den Gegensatz: Reich der Liebe und Reich ohne Liebe S1e umfaßt
el1! Nur die ittel sind verschieden, je nach dem Aulftrag, der dem
Christen 1n den unterschiedlichen Situationen zuteil wird: einmal selinem
Nächsten und zugleich dem Schöpfer dienen, der »Se1IN eigen Geschöpft,
Werk un! Ordnung erhalten» will; 1mM anderen Fall, 1n selnem eigenen
en VO  5 dem verwirklichen, W as 1mM eiche Christi gilt

DIe SOgENANNTE Zwei-Reiche-Lehre 1st also keine ehre, die te-
matisch aufgliedern könnte. ondern S1e 1st 1ne Ortsbestimmung für den
Christen für sich, für andere die immer VO  5 vornehmen
muß, sich anach entscheiden können. S1e 1st auch CIn soOzial-
thisches Programm, das WITr übernehmen oder verwerten können. Dann
hätte s1e. uXs heute nichts mehr Denn Luthers politische oder
wirtschafitliche Anschauungen, interessant un! des Studiums wert s1e
se1n mOgen, tragen die Züge des 16 Jahrhunderts un beruhen auft seinen
Voraussetzungen. Weil 5 den SINn der Zwei-Reiche-Lehre sehr lange
icht verstanden Hat, hat 5 sich jel CNg Luthers materiale poli-
tische Vorstellungen und Entscheidungen gebunden. Und umgekehrt, weil
1L1L1an diesen icht mehr folgen konnte, hat 114Aan die Lehre VO  5 den wel
Reichen oder dem doppelten Regiment Gottes ZU alten E1ısen geworfen.
In ahrheı 1St 61€e nichts anderes als die unentbehrliche für die
Christen, 1n dieser zwiespältigen Uun! gefährdeten Welt politis han-
deln miıt gutem Gewissen un! zugleich 1n der klaren Erkenntnis, d  'J was
WIT 1eT tiun vermOgen, UCKWEeTL. 1St. Um mehr mussen WIT OI

suchen, 1n Nserem eigenen en eine weni1gstens schattenhafte An-
deutung Von dem wahren Leben 1m eiche Christi geben Der Auiftrag
ZU öffentlichen Mithandeln des Christen gilt jeder politischen
Konzeption, die WIT uns eigen machen können. DIie Siıtuation bleibt

I 255, I
X 255,
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grundsätzlich immer 1ese1De eın politisches System, auch das freiheit-
ichste nicht, annn (z;esetze und geordnetes Recht entbehren.
en dieser Verpflichtung un! Ermutigung 7A08 politischen Handeln,

Ww1e WIT 6S u1Lls VO  - Giott aufgetragen wWIissen, nthält Luthers Auiffassung
noch einen zweıten bleibenden Hinweis: den auf UuNnseTtTeE Solidarität m1t
den Nichtchristen der gemeinsamen Weltverantwortung. Luthers
Sanz unschwärmerische und unklerikale Ansicht, dafß die Ordnung un
Bewahrung der Welt e1Ine Sache der Vernunft 1St, der auch die Heiden
en Anteil aben, gilt iıcht SIN für die Weisheit der 1Kke; sondern
immer. Und mehr: Luther hat die Liebe icht für die Christen reklamiert,
sondern als Menschliches angesehen, das der Natur des Menschen
neben en bösen Krätten mitgegeben un jedem weni1gstens als Aufgabe
verständlich 1st. Vernunft un! Liebe kommen icht selten 1n einNnem Atem
bei ihm T: Darum sind WIT MmM1t denen, die sich nicht als Christen
sehen, icht 1U 1 gemeinsamen echts- und Ordnungsdienst, sondern
1n einem gemeinsamen Liebesdienst verbunden und ollten ihnen das
ohne Rückhalt bezeugen.

Luthers Zwei-Rei  e-Lehre <ibt uUuLsSs eine unentrinnbare Weltverant-
WOrtung und 1IHe große Freiheit, ihr nach VUSecTICcNHN Kräften und uUuLNlSsSscCICI
Einsicht nachzukommen. ber S1e bindet unNns zugleich 1n unserem eıgenen
Se1in und Iun das Beispiel der selbstlosen un! vergebenden Liebe
Christi. Das beides meıinte uther, WCLN 4SGFEN Auftrag-
faßte un! damit jeden Dualismus abwies: »Dafß du zugleich Gottes Reich
und der Welt Reich tuest. «“

23 T: 255,
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